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Grenzen und Möglichkeiten der Verwendung von Strafakten als

Grundlage kriminologischer Forschung:

Methodische Probleme und Anwendungsbeispiele

Wiebke Steffen

Kriminologische Forschung stützt ihre Aussagen über den Umfang,

die Struktur und die Ursachen der "Kriminalität" und über die

"Kriminellen" zu einem nicht unerheblichen Teil auf Informatio¬

nen, die aus der Analyse von Strafakten gewonnen wurden . Zu¬

nehmend wird deren Aussagefähigkeit jedoch in Frage gestellt:

Validität und Reliabilitat der aus Strafakten stammenden Daten

2)
werden bezweifelt . Im folgenden sollen die Grenzen und Mög¬

lichkeiten der Verwendung von Strafakten bei der kriminologi¬

schen Forschung diskutiert und an Anwendungsbeispielen darge¬

stellt werden.

1. Methodische Probleme

Die Frage, welche methodischen Probleme sich der Forschung mit

und bei der Verwendung der "fremdproduzierten" Akten stellen,

ergibt sich aus der Frage nach der Qualität der Daten, nach ih¬

rer Abbildungsgenauigkeit bzw. ihrer Selektivität bei der In¬

formationsaufnahme und -Wiedergabe, ihrer Aussagekraft, ihres

Inhalts: Können die aus Strafakten gewonnenen Informationen als

"objektive", das heißt in ihrer Abbildungsgenauigkeit und Selek¬

tivität berechenbare Daten angesehen werden?

Bei der Beschreibung von Strafakten nach ihrer Qualität als

Datenlieferanten kann zwischen eher "äußeren" und eher "inne¬

ren" Kennzeichen unterschieden werden, also danach, welche In¬

formationen in welcher Form in ihnen enthalten sind (= äußere

Kennzeichen) und warum (= innere Kennzeichen) sie aufgenommen

wurden. Zu den äußeren Kennzeichen von Strafakten gehören, daß

- sie relativ leicht zugänglich sind, zumindest bei abgeschlos¬

senen Verfahren;

- sie zwar nicht maschinenlesbar aufbereitet sind, wohl aber

zahlreiche standardisierte Formulare enthalten; allerdings

können diese regionale Unterschiede aufweisen, das heißt
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zwischen den einzelnen Bundesländern aber auch innerhalb eines

Bundeslandes differieren;

- sie in der Regel einen chronologischen Aufbau haben, das

heißt, die in ihnen enthaltenen Daten sind zeitlich und nicht

nach inhaltlichen Gesichtspunkten geordnet. Nur bei größeren

Verfahren, zum Beispiel bei Kapitaldelikten und Serienstraf¬

taten, findet sich zumeist auch eine Gliederung nach inhalt¬

lichen Gesichtspunkten;

- sich nicht nur der Aufbau, sondern auch der Inhalt, der Um¬

fang der Akte je nach anstehendem Delikt unterscheiden kann:

In Akten zu strafbaren Handlungen, die zur schwereren Krimi¬

nalität - insbesondere zur Kapitaldelinquenz, aber auch zur

Wirtschaftskriminalität - gehören, sind in der Regel mehr In¬

formationen zum "Täter" und zur Tat selbst enthalten (z.B.

die Sachverständigengutachten, die Berichte der Gerichtshilfe

und der Jugendgerichtshilfe, die ausführlicheren Urteilsbe¬

gründungen) ;

- drei Strafverfolgungsinstanzen im wesentlichen an ihrer Pro¬

duktion beteiligt sind: Polizei, Staatsanwaltschaft und Ge¬

richt.

Als innere Kennzeichen von Strafakten lassen sich anführen,

daß

- der Zweck und das Ziel von Strafakten in der Vorbereitung,

der Begründung und der Legitimation von Entscheidungen zu

sehen sind, nicht jedoch in einer aktuellen, unmittelbaren

Wiedergabe von Ereignissen bzw. in der Protokollierung

eines Entscheidungsablaufs. Man kann deshalb mit einer Ak¬

tenanalyse auch nur das erfahren, was in der Akte festgehal¬

ten wurde - nicht aber das, was außerdem noch geschehen ist,
3)

aber nicht dokumentiert wurde ;

* der Entscheidungsablauf und der Entscheidungsvorgang stark

routinisiert sind. Die Datenaufnahme erfolgt in einer - in

juristischer Form - standardisierten Art, die durch ver¬

waltungs- und interventionsgerechte Situationsdefinitionen

verzerrt sein kann;

- die Aktenmäßigkeit des Strafverfahrens auch und gerade der

Kontrolle der aktenführenden Person bzw. Instanz durch ih¬

re Vorgesetzten bzw. durch die nachfolgenden Instanzen dient,
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womit die Einhaltung formaler Vorschriften wichtig wird;

- die Aktenmäßigkeit angesichts der Zerstückelung des Straf¬

verfahrens in kleine Entscheidungsschritte und Wiedervor¬

lagen auch der Kommunikation zwischen den Verfahrensbetei¬

ligten dient. Akten ermöglichen deshalb auch als einzige

Informationsträger einen Überblick über den gesamten Ver¬

fahrensablauf ;

- nicht nur die aktenführenden Instanzen Akteneinsicht haben,

sondern auch Dritte, z.B. der Rechtsanwalt des Beschuldig¬

ten. Informationen werden damit möglicherweise verschleiert

bzw. unvollständig in der Akte festgehalten.

Daraus ergibt sich für die Abbildungsgenauigkeit und den Rea¬

litätsgehalt von Strafakten, daß diese nicht notwendig den

tatsächlichen Geschehens- und Entscheidungsablauf vollständig

wiedergeben, sondern Lücken insbesondere dort enthalten kön¬

nen, wo die Legitimität einer Entscheidung fraglich ist. Da

sie zudem eigens für die Kommunikation zwischen den Instanzen

produzierte Dokumente und Informationen enthalten - wie For¬

mulare und insbesondere standardisierte Ausdrucksformen, die

zwar rechtlichen Anforderungen voll entsprechen, dem Gesche¬

hensablauf jedoch nur bedingt -, haben und sind Akten damit

eine Realität eigener Art. Sie sind eine Konstruktion von

4)
Wirklichkeit , mit einer bestimmten Absicht produzierte Ver¬

sionen eines Entscheidungsablaufs : Ihre selektive Wiederga¬

be der Realität - sowohl derjenigen des Ereignisses selbst,

wie derjenigen der Entscheidungsfindung - orientiert sich an

dem Erreichen einer bestimmten Wirkung, nämlich an der Absi¬

cherung und Legitimierung von Entscheidungen.

Die methodische Konsequenz aus diesem spezifischen Charakter

der Strafakten für ihre Verwendung als Datenbasis sieht die

Forderung nach einem - der historischen Quellenkritik ähnli¬

chen - Vorgehen: Die zur Analyse anstehende Akte muß darauf¬

hin überprüft werden, wer die in ihr enthaltenen Informatio¬

nen gegeben hat, über wen oder was sie mit welcher Intention

abgegeben wurden - das gilt insbesondere für die Angaben zum

"Täter" und zur Tat -, welche Beziehung zwischen Informant
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und Informationsobjekt bestand. Mit dieser Vorprüfung eng

verbunden ist die Frage danach, worüber man aus Akten etwas

erfahren will: Ob über die Informanten, also in erster Linie

über die aktenführenden Instanzen - die mit den Informanten

häufig identisch sind, da die Daten wenn schon nicht durch

sie selbst, dann auf ihre Anregung hin produziert wurden -

und damit primär über den Entscheidungsablauf oder über das

Informationsobjekt, also über "Kriminalität" und "Kriminel¬

le" und damit über die Ereignisse selbst, die zur "Produk¬

tion" der Akte den Anlaß gaben. Von ihren spezifischen Kenn¬

zeichen her sind Akten unterschiedlich gut geeignet, valide

und reliable Daten zu diesen beiden Bereichen zu liefern.

Deshalb kann nur von der Fragestellung und den Hypothesen

einer Untersuchung her entschieden werden, ob Daten aus Straf¬

akten sinnvoll als Material herangezogen und ausgewertet wer¬

den können.

1.1 Methodische Probleme bei der Verwendung von Strafakten

zur Information über das Handeln der aktenführenden In¬

stanzen

Beabsichtigt man eine Analyse des Verfahrens- und Entschei¬

dungsablaufs bei den daran beteiligten Instanzen, so wird man

sich der Methode der Aktenanalyse bedienen müssen, da ange¬

sichts der Schriftlichkeit des Verfahrens nur Strafakten einen

Überblick darüber geben können. Doch bedeutet "müssen" bei

dieser Fragestellung nicht notwendig einen Nachteil: Denn das

Problem, daß in den Strafakten nicht notwendig die Wirklich¬

keit erfaßt wird, also das, was tatsächlich geschehen ist,

sondern eine Verfahrens- und entscheidungsgerechte Konstruk¬

tion von Wirklichkeit, bedeutet immer dann keine Einschrän¬

kung gegenüber der Zuverlässigkeit von Strafakten als Daten¬

basis, wenn es in der Untersuchung um die Analyse eben die-

serselektiven Realität geht. Für die Entscheidungen der In¬

stanzen - und damit auch für die Analyse der ihnen zugrunde¬

liegenden Faktoren und Kriterien ~ ist das und nur das, was

in den Akten wiedergegeben ist, Realität. Was nicht in der

Akte festgehalten ist, kann der nachfolgenden Instanz nicht

übermittelt werden und damit auch nicht deren Entscheidungen
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beeinflussen. Die selektive Realität der Strafakten ist damit

die Realität der Entscheidungen der Instanzen.

Durch die faktische Identität von aktenführenden Instanzen und

Informanten gilt diese Aussage jedoch mit der Einschränkung,

daß den Akten zuverlässig nur die Entscheidungskriterien selbst

zu entnehmen sind, nicht jedoch notwendig auch die Prozesse,

in denen und durch sie es zum Finden und zur Anwendung dieser

Kriterien gekommen ist. Versteht man den Prozeß der Strafver¬

folgung als einen Interaktionsprozeß, an dem neben den Instan¬

zen der strafrechtlichen Sozialkontrolle auch Täter und Opfer

von als strafbar definierten Handlungen und die öffentlichkeit

als informelle Kontrollinstanz beteiligt sind, dann spiegelt

die Akte zuverlässig nur die Ergebnisse dieser Interaktionen

wider, nicht notwendig jedoch auch ebenso zuverlässig die Pro¬

zesse selbst, durch die diese Ergebnisse zustande gekommen sind.

Diese Einschränkung bezüglich der Aussagekraft von Akten für

das Entscheidungsverhalten der Instanzen ergibt sich vor al¬

lem aus zwei der oben genannten typischen inneren Kennzeichen

der Strafakten, nämlich einmal Entscheidungen zu legitimieren

und daraufhin die Informationen, das heißt die Wirklichkeit mög¬

licherweise selektiv wiederzugeben und zum anderen Vorgehens¬

weisen zu verschleiern, weil auch Dritte und Vorgesetzte bzw.

nachfolgende Instanzen Akteneinsicht haben. Es kann deshalb

nicht davon ausgegangen werden, daß Strafakten die Art und Wei¬

se genau wiedergeben, in der die Instanzen vorgehen, um die

für ihre Entscheidungen nötigen Informationen zu erhalten. Ob

zum Beispiel die Regeln der Strafprozeßordnung in jedem Fall

eingehalten werden, oder ob sich die Instanzen außerhalb oder

am Rande der Legalität bewegen, ist Strafakten nicht zu ent¬

nehmen - es sei denn, diese Verhaltensweisen sind bereits so

eingeschliffen und routinisiert, daß ihre Illegalität den Han¬

delnden gar nicht mehr bewußt ist und sie folglich auch keine

7)
Versuche unternehmen, ihr Vorgehen zu verschleiern . Im all¬

gemeinen dürfte jedoch gelten, daß man sich bei der Beantwor¬

tung der Frage nach dem Vorkommen un- bzw. außergesetzlicher

Verhaltensweisen von Instanzen der strafrechtlichen Sozialkon¬

trolle besser anderer empirischer Methoden bedient, etwa der
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der verdeckten Beobachtung.

Durchaus sind den Akten jedoch zahlreiche objektive Informa¬

tionen zu den Entscheidungskriterien selbst zu entnehmen. In

diesem Sinne wichtige, weil entscheidungsrelevante und daher

8)
in aller Regel erfaßte Kriterien sind einerseits die eher

pragmatischen Kriterien der Sach- und Personalbeweise - Dar¬

stellung des Tathergangs, Spuren, Aussagen von Tatverdächti¬

gen, Zeugen und Geschädigten - und andererseits die eher nor¬

mativen Kriterien, die sich aus dem Schuld- und Unrechtsgehalt

der Tat ergeben - Deliktshäufigkeit, Tatgenossenschaft, Vorbe¬

lastung der Tatverdächtigen, Art und Höhe des verursachten

Schadens.

Während diese Variablen in aller Regel zuverlässig den Akten

entnommen werden können, gilt das für die Angaben zu Sozial¬

daten des Geschädigten und des Tatverdächtigen nur mit Ein¬

schränkungen - was einen Schluß auf die Entscheidungsrelevanz

dieser Variablen zuläßt. Zu entnehmen sind in aller Regel das

Geschlecht, das Alter, die Nationalität und der Beruf des Tat¬

verdächtigen, sowie die soziale Beziehung, die zwischen Tat-

9)
verdächtigem und Geschädigtem besteht , darüber hinausgehen¬

de Informationen sowohl zum Tatverdächtigen wie auch zum Ge¬

schädigten sind dann schon erheblich seltener. Für die Sozial¬

variablen wirkt sich außerdem die oben gemachte Feststellung,

daß der Informationsgehalt der Strafakten von der Schwere des

jeweiligen Deliktes abhängt, noch stärker aus als für die norma¬

tiven und pragmatischen Variablen: Je schwerer das Delikt

ist, das dem Tatverdächtigen zur Last gelegt wird, desto aus¬

führlicher sind die Akten - denn mit der Schwere des Deliktes

steigt das Legitimations- und damit auch das Informationsbe¬

dürfnis der Instanzen.

Die Sozialdaten des Tatverdächtigen und des Geschädigten wer¬

den jedoch nicht nur seltener erfaßt, sondern möglicherweise

auch weniger zuverlässig: Hohe Zuverlässigkeit kann man nur

dann annehmen, wenn es sich um Daten handelt, die objektiv -

zum Beispiel durch die Angaben im Personalausweis oder durch

Auskünfte aus dem Bundeszentralregister - nachprüfbar sind.
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Bei den Variablen jedoch, die solcher Nachprüfbarkeit nicht

zugänglich sind, ist die Zuverlässigkeit durch die nicht aus¬

zuschließende Neigung des Tatverdächtigen, aber auch des Ge¬

schädigten, nicht zutreffende Auskünfte zu geben, wenn diese

im Zweifelsfall gegen ihn verwandt werden können, in Frage

gestellt. Das gilt zum Beispiel für Angaben zum Beruf und ins¬

besondere zum Einkommen, die - besonders wenn mit einer Geld¬

strafe zu rechnen ist -

zu niedrig ausfallen dürften. Wenn

sich damit die Daten zu den sozialen und wirtschaftlichen Ver¬

hältnissen des Tatverdächtigen und des Geschädigten nur auf

deren eigene Angaben stützen oder auch nur auf die anderer In¬

stanzen, zum Beispiel der Jugendgerichtshilfe oder der Gerichts¬

hilfe, dann kann ihre Abbildungsgenauigkeit nicht ohne weiteres

angenommen werden - auch hier gilt es also die Frage nach der

Herkunft der Information, nach dem Informanten und seinen In¬

tentionen zu stellen.

Als Ergebnis läßt sich festhalten, daß Akten als Informations¬

träger über die aktenführenden Instanzen vor allem und gerade

dann zuverlässig sind, wenn es darum geht, deren entscheidungs-

relevante Kriterien zu ermitteln und zu analysieren. Akten kön¬

nen darüber Auskunft geben, wie, mit und nach welchen Kriterien,

Entscheidungen im Verlauf der Strafverfolgung legitimiert wer¬

den, welche offiziellen - und auch inoffiziellen - Ziele die

Instanzen mit und bei der Strafverfolgung zu erreichen suchen,

welche Definitionsprozesse bei ihnen ablaufen. Sie können dage¬

gen schon weniger dazu sagen, wie die Instanzen diese Kriterien

ermittelt haben, wie zuverlässig also ihre Informationsquellen

sind und gar nichts darüber, welche Informationen unterdrückt

und weggelassen wurden.

1.2 Methodische Probleme bei der Verwendung von Strafakten als

Information über das mit ihnen erfaßte Geschehen: Analyse

von "Kriminalität" aufgrund von Strafakten

Die Feststellung, daß es sich bei Strafakten um eine Realität

eigener Art handelt, hat die Konsequenz, daß Akten das Gesche¬

hen, das ihre "Produktion" auslöste - "Kriminalität" ^ eben¬

falls nur selektiv wiedergeben, nämlich vor allem unter dem
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Aspekt der Entscheidungsrelevanz der Faktoren aus diesem Bereich.

Da Akten Definitionsprozesse der Instanzen der strafrechtli¬

chen Sozialkontrolle und damit immer bereits interpretiertes

und selektiertes Material enthalten, lassen sich aus ihnen

zwar Informationen über diese Selektions- und Definitionspro¬

zesse entnehmen, nichts oder viel weniger aber über die Adres¬

saten selbst. Diese mangelnde Abbildungsgenauigkeit für die in

den Strafakten erfaßten Ereignisse wird noch zusätzlich dadurch

verschlechtert, daß nur ein Teil der strafbaren Handlungen über¬

haupt zur Kenntnis der Strafverfolgungsinstanzen gelangt und

damit aktenkundig wird. Das deliktsspezifisch unterschiedlich

große Dunkelfeld
°
', das heißt/ die Summe der Delikte, die den

Strafverfolgungsorganen nicht bekannt werden, ist noch zu we¬

nig aufgehellt, um Aussagen darüber zu ermöglichen, ob es sich

bei der registrierten Kriminalität um ein zwar verkleinertes,

aber dennoch repräsentatives Abbildung der gesamten Kriminalität

handelt, oder um ein durch selektives Anzeigeverhalten der Be¬

völkerung und selektive Verfolgungsstrategien der Instanzen ver¬

zerrtes und damit nicht der Wirklichkeit entsprechendes.

Der Vorwurf, der von Popitz
'
gegenüber der kriminologischen

Forschung erhoben wird, die "Täter" der Kriminologie seien

nicht die Normbrecher, sondern die Teilgruppe der dingfest ge¬

machten Normbrecher mit ihren erweislich höchst besonderen Merk¬

malen, und der durch die "Täterbefragungen" der Dunkelfeldun¬

tersuchungen zumindest zum Teil inzwischen entkräftet worden

ist, würde durch eine Forschung, die die "Täter" nur aufgrund

der Analyse der in den Strafakten enthaltenen Informationen be¬

schreibt, wieder erneut Berechtigung erlangen: Zum einen würde

diese Forschung nur die Merkmale eines Teiles der tatsächlichen

Normbrecher erfassen, eines Teiles, von dem sie nicht weiß, ob

und inwieweit er repräsentativ für die Gesamtheit aller Straf¬

täter ist; zum anderen würde sie von diesem Teil wiederum nur

einen Ausschnitt der Merkmale erfassen, nämlich denjenigen, der

für die Legitimierung des Eingreifens und der Entscheidung der

Instanzen relevant ist. Strafakten sind damit zur Analyse der

(primären) Ursachen und Entstehungsbedingungen auch des akten¬

kundigen delinquenten Verhaltens kaum, wenn überhaupt geeignet,

mit Einschränkungen dagegen für Aussagen über seine Struktur:
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Es gibt Daten, die bei aller Selektivität der Aktenführung ob¬

jektiv bleiben. So laßt sich durch das Verfahren der Verlaufs¬

analyse, für das Strafakten nicht nur besonders geeignet, son¬

dern auch die optimale Methode sind, herausfinden, ob und in¬

wieweit bestimmte Kriterien solche der Kriminalisierung sind

- und damit abhangig von der "subjektiven" Definition durch die

Instanzen - oder solche der Kriminalität - und damit abhangig

von der "objektiven" kriminellen Belastung, vom Schuld- und Un¬

rechtsgehalt der jeweiligen Tat und des entsprechenden Taters.

Die methodischen Probleme, die eine Aktenanalyse aufwirft, las¬

sen sich damit so kennzeichnen: Strafakten eignen sich gut zur

Analyse der Entscheidungskriterien der Instanzen und für die

bei ihnen ablaufenden Definitionsprozesse. Mit Einschränkungen

geeignet sind sie für die Untersuchung der Struktur der in ih¬

nen erfaßten kriminellen Verhaltensweisen, da die Unterscheidung

zwischen dem, was tatsächlich kriminell ist und dem, was die

Instanzen als kriminell definieren, nicht immer eindeutig mög¬

lich ist. Ungeeignet sind sie für die Analyse der Entstehungsbe¬

dingungen von abweichendem Verhalten, sowie für die Analyse der

Grunde, warum, aufgrund welcher Selektionsmechanismen, eine Per¬

son zur Kenntnis der Strafverfolgungsinstanzen gelangt. Die Ana¬

lyse von Strafakten erlaubt Aussagen über die Grunde und Kri¬

terien, warum ein Tatverdachtiger bis zur Verurteilung als Tater

im Prozeß der Strafverfolgung bleibt bzw. warum er vorher ausge-

filtert wird. Sie erlaubt jedoch keine oder allenfalls sehr ein¬

geschränkte Aussagen darüber, warum eine Person als Tatverdach¬

tiger aus der Gesamtzahl der überhaupt Tatverdachtigen ausgelesen

wird.

2. Anwendungsbeispiele

Einige der Konsequenzen, die sich aus den spezifischen metho¬

dischen Problemen, die eine Aktenanalyse aufwirft, für eine

empirische Untersuchung ergeben, die auf der Analyse von Straf¬

akten beruht, sollen im folgenden am Beispiel von drei Unter¬

suchungen der Forschungsgruppe Kriminologie des Max-Planck-

Institutes für auslandisches und internationales Strafrecht in
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12)

Freiburg
'

dargestellt werden. Alle drei Untersuchungen befas¬

sen sich - bei jeweils unterschiedlicher Fragestellung und

Zielrichtung - mit der Beteiligung der Instanzen der strafrecht¬

lichen Sozialkontrolle - Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht

an der Bewältigung und Entstehung von Delikten der klassischen

Kriminalität. Insgesamt wurden ca. 6000 Strafakten zu Dieb¬

stahls-, Betrugs-, Unterschlagungs-, Raub-, Notzuchts- und Tö¬

tungsdelikten analysiert. Bei aller Unterschiedlichkeit der

jeweiligen Fragestellung ist diesen Untersuchungen gemeinsam,

daß sie sich auf den Gesamtzusammenhang der strafrechtlichen So¬

zialkontrolle beziehen. Damit müssen sie den gesamten Verfah¬

rens- und Entscheidungsablauf erfassen, eine Forderung, die nur

durch die Aktenanalyse erfüllt werden kann, da nur in den Akten

alle Verfahrens- und entscheidungsrelevanten Schritte dokumen¬

tiert sind (siehe oben).

2.1 Vorteile der Aktenanalyse gegenüber anderen Erhebungsmetho¬

den

Am Beispiel dieser Untersuchungen läßt sich demonstrieren, wa¬

rum andere Methoden der empirischen Sozialforschung zur Opera¬

tionalisierung der Fragestellung und damit zum Erreichen des

Untersuchungszieles weniger bzw. gar nicht geeignet sind. Wenn

es das Ziel der Untersuchung ist, den Gang der Verfahren auf

ihrem Weg durch die drei Hauptinstanzen Polizei, Staatsanwalt¬

schaft und Gericht zu verfolgen, um so durch eine Verlaufsana¬

lyse die Handlungsmuster, die Entscheidungskriterien und die

Definitions- und Selektionsprozesse der Instanzen zu analysie¬

ren, dann kann weder die Beobachtung, noch das Interview eine

Aktenanalyse ersetzen. Zwar kann sich die Beobachtung auch auf

bestimmte Verfahren beziehen und deren "Lebensweg" von der An¬

zeigeerstattung bis zur Aburteilung verfolgen, doch muß sich

diese Methode schon aus forschungsökonomischen Gründen auf

eine kleine Zahl von Verfahren beschränken. Damit sind schon

den einfacheren statistischen Analyseverfahren enge Grenzen ge¬

zogen, während die aufwendigeren, aber auch aussagekräftigeren,

multivariaten Verfahren ganz ausgeschlossen sind. Neben diesen

Bedenken, die die Verallgemeinerungsfähigkeit der durch eine
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mehrerer Methoden die Schwächen der einen Methode durch die Vor¬

züge der anderen weitgehend auszugleichen: So kann man mit der

Beobachtung konkrete, tatsächliche Verhaltensabläufe erfassen,

jedoch nicht den dahinterstehenden und damit verbundenen ge¬

meinten subjektiven Sinn; mit dem Interview wiederum kann man

versuchen, eben diese Sinnverständnisse und Interpretationen

der Handelnden zu erfahren, während es sich zur Erfassung des

tatsächlichen Verhaltens selbst nicht eignet. Ebenso können die

methodischen Schwächen der Aktenanalyse durch die zusätzliche

Verwendung von Beobachtung und Interview ausgeglichen werden:

Durch die mit diesen Methoden mögliche Erfassung des gesamten

Interaktionsprozesses können die sich an der Legitimation von

Entscheidungen orientierenden Definitionen und Selektionen der

r

aktenführenden Instanzen in ihrer Bedeutung herausgearbeitet,

relativiert und gegebenenfalls korrigiert werden. Die Kombina¬

tion der Methoden der Aktenanalyse, der Beobachtung und der Be¬

fragung könnte es ermöglichen, besser als bisher zwischen den

Bedingungen der Kriminalität und den Bedingungen der Kriminali¬

sierung zu unterscheiden, das heißt den Anteil deutlich zu ma¬

chen, den die Instanzen durch ihr Kontrollhandeln an der Entste¬

hung von Kriminalität haben.

In den hier zitierten Untersuchungen wurde ein Versuch in die¬

se Richtung gemacht, indem zu der zentralen Methode der Akten¬

analyse die Methoden des Einzelinterviews und der Gruppendis¬

kussion ergänzend mit herangezogen wurden. Die Erfahrungen, die

damit gemacht wurden, sind als durchweg positiv zu bezeichnen

und unterstützen die Forderung nach Untersuchungen, die ein

möglichst breites Spektrum von empirischen Erhebungsmethoden

verwenden.

2.2 Analyse des Ausmaßes an täterspezifischen Selektionen an

Hand von Strafakten

Mit der Verwendung der Aktenanalyse als zentraler Erhebungs¬

methode lassen sich die hier als Beispiel zitierten Untersu¬

chungen bei ihrer Frage nach dem Kontrollhandeln der Instanzen

auf die von den aktenführenden Instanzen nach deren Intentionen
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konstruierte "Aktenwirklichkeit" ein - was solange kein Problem,

sondern sogar ein Erfordernis ist, wie es nur um die Erfassung

eben dieser selektiven Realität geht, aber in dem Moment proble¬

matisch wird, wo das Ausmaß der Selektivität beurteilt werden

soll. Bedingt durch die Methode kann in den Untersuchungen die

Frage, die kriminologisch von herausragendem Interesse ist - ob

nämlich die selektiven Strategien der Instanzen den Einzelnen

im Sinne täterspezifischer Anwendungsregeln treffen oder durch

das offizielle Handlungsprogramm erklärt werden können - nicht

immer eindeutig beantwortet werden. Dafür ein Beispiel: Die Ak¬

tenanalyse erbrachte Diskrepanzen im Entscheidungsverhalten der

Instanzen gegenüber bestimmten Bevölkerungsgruppen. So wurden

insbesondere jugendliche und heranwachsende Tatverdächtige, aber

auch Unterschichtsangehörige im Vergleich zu erwachsenen Tatver¬

dächtigen bzw. Mittelschichtsangehörigen eher überführt, angeklagt

und sanktioniert. Die Frage war, wie diese Diskrepanzen erklärt

werden können: Werden die Tatverdächtigen deshalb ungleich be¬

handelt, weil sie einen unterschiedlichen sozialen Status haben

- dann wären diese Statusmerkmale direkt - entscheidungsrelevan¬

te Kriterien im Sinne von täter(sozial-)-spezifischen Anwendungs¬

regeln
- oder werden sie deshalb ungleich behandelt, weil sie

14)
unterschiedlich stark kriminell belastet sind bzw. über ge¬

ringere Handlungskompetenz verfügen und sich dadurch das of¬

fizielle Entscheidungsprogramm, das eben diese Faktoren als

normative und pragmatische Anwendungsregeln berücksichtigt, be¬

reits bei formal gleicher Behandlung in Richtung auf eine je

nach krimineller Belastung und Handlungskompetenz unterschied¬

liche täterspezifische Kriminalisierung auswirken muß. Diese

Frage scheint zunächst relativ einfach dadurch zu beantworten

zu sein, daß die Erledigungen von Verfahren gegenüber Tatver¬

dächtigen mit unterschiedlichem sozialen Status bei Vorhanden¬

sein bzw. bei Fehlen der entscheidungsrelevanten Kriterien des

offiziellen Handlungsprogramms miteinander verglichen werden:

Bleiben die Diskrepanzen im Kontrollverhalten der Instanzen

trotz der Intervention seitens normativer oder pragmatischer

Anwendungsregeln bestehen, dann ist das ein Hinweis darauf,

daß die täterspezifischen Anwendungsregeln - zumindest ergänz

zend ~ bei der Entscheidungsfindung berücksichtigt werden.
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Entsprechend dürften sie irrelevant sein, wenn die Diskrepanzen

beim Vorhandensein normativer und pragmatischer Anwendungsre¬

geln verschwinden. Die Analyse erbrachte dann jedoch, daß die¬

se Schlüsse aufgrund der Grenzen, die die Verwendung von Akten

setzt, selten - wenn überhaupt jemals -

so eindeutig gezogen

werden können: Das lag vor allem daran, daß aus den Akten nicht

ersichtlich war, welche Qualität, welche "Überzeugungskraft"
die Faktoren der kriminellen Belastung und der Handlungskompe¬

tenz im Einzelfall hatten. So kann das Leugnen des Tatvorwurfs

für die Instanzenvertreter mehr oder weniger glaubhaft sein,

sei es, weil die Tatverdächtigen jeweils unterschiedlich gut lü¬

gen können, sei es, weil andere Beweise (Spuren, Zeugenaussagen

usw.) gegen sie sprechen. Damit können die Urteile, die über die

Glaubwürdigkeit der Tatverdächtigen abgegeben werden, durchaus

unterschiedlich ausfallen, ohne daß sich daraus zwingend der

Schluß auf täterspezifische Selektionsabsichten der Instanzen

ergeben muß.

Das spezifische Kennzeichen der Strafakten, zwar Informationen

zum Ergebnis der jeweiligen Interaktionsprozesse zu geben,

nicht aber zum Ablauf des Prozesses selbst - ein Nachteil, der

durch die in juristischer Form standardisierte Art der Daten¬

aufnahme verstärkt wird bzw. bedingt ist - erlaubt damit kei¬

ne eindeutigen Aussagen über den Anteil, den die Instanzen durch

eigene, nicht vom offiziellen Handlungsprogramm abgeleitete Stra¬

tegien an der täterspezifischen Selektion im Verlauf der Straf¬

verfolgung haben. Wohl aber läßt die Analyse der Strafakten

Plausibilitätsannahmen über diesen Anteil zu, die durch den Ver¬

gleich der Behandlung von Tatverdächtigen mit unterschiedlichem

sozialen Status durch die einzelnen Instanzen einen hohen Grad

an Wahrscheinlichkeit und damit an Aussagekraft erreichen:

Wenn sich so zum Beispiel zeigt, daß jugendliche und heranwach¬

sende Tatverdächtige bei allen Instanzen und allen Delikten in

gleicher Weise "benachteiligt", das heißt eher überführt, ange¬

klagt und sanktioniert werden als erwachsene Tatverdächtige,
obwohl sie nicht stärker, sondern sogar geringer kriminell be¬

lastet sind als diese, dann läßt das den Schluß auf das Vorlie¬

gen einer täterspezifischen Anwendungsregel "Alter" zu, die
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auch von den Tragern des Kontrollsystems und nicht nur vom

Kontrollsystem selbst zu verantworten ist.

2.3 Strafanspruch, Legitimierungsbedurfnis und Erledigungsent-

scheidung

Eindeutiger als das Ausmaß (gezielter) taterspezifischer Se¬

lektionen durch die Instanzen ist den Akten jedoch zu entneh¬

men, welche Kriterien den Entscheidungen - und damit auch den

Selektionen - zugrunde liegen: In Anbetracht der Tatsache, daß

nur die Kriterien, die aus der Akte zu entnehmen sind, die Ent¬

scheidung beeinflussen können , kann man bei der Analyse die¬

ser Kriterien ohne Einschränkungen von der selektiven "Akten-

wirklichkeit" ausgehen, da sie die Realität der Entscheidungen

der Instanzen ist (siehe oben).

Bei der Analyse dieser Kriterien wurde deutlich, in welchem

Ausmaß die Häufigkeit ihres Auftretens und ihre Bedeutung für

die Erledigungsentscheidung von der Art des jeweils zur Ent¬

scheidung anstehenden Deliktes abhangt: Mit der Schwere des De¬

liktes -

entsprechend seiner Klassifizierung als Vergehen oder

Verbrechen, seinem Strafrahmen, seinem Schuld- und Unrechtsge¬

halt -

steigt der Strafanspruch,entsprechend das Legitimie¬

rungsbedurfnis, das die Instanzenvertreter gegenüber ihren Ent¬

scheidungen haben und damit auch die Zahl der Kriterien, die

sie bei der Entscheidungsfindung und -begrundung berücksichti¬

gen. Bei den in diesen Untersuchungen analysierten Delikten

laßt sich entsprechend der Zahl der vorhandenen Entscheidungs¬

kriterien eine Reihenfolge der Delikte aufstellen, die das

Legitimierungsbedurfnis der Instanzen wiederspiegelt: Vom

einfachen Diebstahl, als dem Delikt, das -

vor allem in der

17)
Form des Ladendiebstahls - die geringsten Probleme aufwirft,

über den schweren Diebstahl, die Unterschlagung, den Betrug,

den Raub, die Notzucht hin zu den Totungsdelikten, bei denen

möglichst jede Entscheidung durch mehrere Kriterien abzusichern

versucht wird.

Dieses Ergebnis hat Konsequenzen für die in eine Untersuchung

einzubeziehende Deliktsauswahl: Wenn sich das Untersuchungsziel
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primär darauf richtet, herauszufinden, welche Kriterien ent¬

scheidungsrelevant sind, dann sollten vor allem Delikte der

schwereren Kriminalität einbezogen werden. Soll dagegen dis¬

kutiert werden, ob und in welchem Ausmaß die Instanzen über¬

haupt normative, pragmatische oder soziale Kriterien bei ihren

Entscheidungen berücksichtigen, dann müßte die Deliktsauswahl

anders aussehen, um kein verzerrtes Bild vom Entscheidungsver¬

halten der Instanzen zu geben: Wenn man berücksichtigt, daß

schwerere Straftaten, insbesondere Kapitalsachen, sehr selten

anfallen, während die Delikte der kleineren und mittleren Kri¬

minalität über 9o% des Arbeitsanfalls der Instanzen ausmachen,

dann begründen die Instanzen im allgemeinen ihre Entscheidun¬

gen unter Berücksichtigung nur sehr weniger Kriterien. Wobei

zusätzlich die Feststellung gemacht werden kann, daß die Sank¬

tionsquote um so höher ist, je weniger Entscheidungskriterien

den Instanzen - hier vor allem dem Staatsanwalt - bei ihrer

Erledigungsentscheidung zur Verfügung stehen: Am häufigsten

werden die Delikte der kleinen und mittleren Kriminalität sank¬

tioniert, seltener dagegen die Delikte der schweren Kriminali¬

tät. Dieser Widerspruch zwischen dem Strafanspruch und der tat¬

sächlichen Sanktionierung läßt sich wieder mit dem Legitimie¬

rungsbedürfnis der Instanzen erklären: Bei Delikten der schwe¬

ren Kriminalität ist nicht nur der Strafanspruch, sondern auch

das Strafmaß sehr hoch angesetzt -

wenn in diesem Fall bestimm¬

te Entscheidungskriterien nicht gegeben sind oder für eine

Entscheidungsfindung nicht ausreichen, wird der Staatsanwalt

eher von einer Anklageerhebung absehen bzw. der Richter den

Angeklagten eher freisprechen, als bei Bagatellfällen, bei de¬

nen die Mindeststrafen sehr viel geringer sind - und damit auch

die negativen Konsequenzen, die sich bei einem Fehlurteil

für den Verurteilten ergeben können.

Soweit einige Beispiele für die Möglichkeiten, die Strafakten

bei der Analyse von Faktoren und Zusammenhängen bieten - und

ebenso für die Grenzen, die sie kriminologischer Forschung

setzen. Begrenzt ist ihre Aussagekraft immer dann, wenn es um

den "Täter" und seine Tat geht, da das Ausmaß an Selektivi¬

tät, mit dem diese Bereiche von den Instanzen in den Akten
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erfaßt werden, nicht eindeutig zu bestimmen ist. "Taterfor¬

schung" allein anhand von Aktendaten, wie sie vor allem von

der deutschsprachigen Kriminologie lange Zeit unproblemati-

siert betrieben wurde, ist wenig sinnvoll. Die "Ursachen des

Verbrechens" sind Strafakten nicht zu entnehmen -

es sei denn,
18)

man halt als sehr orthodoxer Vertreter des labeling approach
}

das Eingreifen und die Definitionsprozesse der Instanzen für

die alleinigen Ursachen.

Interessant und informativ sind Strafakten auch und vor allem

unter dem Gesichtspunkt der Analyse dessen, was nicht oder nur

unvollständig in ihnen steht: Wie z.B. die Rationalität eines

an spezialpraventiven Gesichtspunkten orientierten Sanktionie-

rens gesichert oder auch nur möglich sein soll, wenn die dafür

notwendigen Daten - z.B. zu den psychischen, sozialen und öko¬

nomischen Lebensbedingungen des "Taters" -

in den Akten nur

selten enthalten sind, also auch nicht in die Entscheidung ein¬

gebracht werden können, ist sicherlich einige Aktenanalysen

wert.

Anmerkungen

1) Vergleiche zur quantitativen Bedeutung der Aktenanalyse
im Bereich kriminologischer und kriminalsoziologischer For¬

schung zum Beispiel: Bauer, H.G., Berg, R., Kuhlen, V.,

Forschung zu Problemen der Jugendhilfe - Bestandsaufnahme

und Analyse, München 1976; Blankenburg, E., (Hg.), Empiri¬
sche Rechtssoziologie, München 1975, S. 193 ff.

2) So zuletzt von Bauer, H.G. et al, Forschung, S. 3o.

3) Diese Einschränkung gilt jedoch nicht nur gegenüber der

Methode der Aktenanalyse, sondern auch gegenüber anderen

sozialwissenschaftlichen Erhebungsmethoden. Es gibt keine

Methode der empirischen Sozialforschung, die "Realität"

zuverlässig und gültig erfassen konnte - und kann es auch

deshalb schon nicht geben, da "Realität" nicht unmittelbar

erfahrbar und erfaßbar ist, sondern immer nur vermittelt

über sozial und individuell bedingte Konstruktionen von

Wirklichkeit. Diese für alle Methoden geltende Einschrän¬

kung wird durch die für jede Methode spezifischen, aber

bei allen vorhandenen Fehlerquellen verstärkt: So werden

Befragungsergebnisse vor allem durch die "Wahrheitsliebe"

der Befragten verzerrt, Beobachtungsergebnisse durch die

nie auszuschließende Selektivität der Wahrnehmung. Die

Methode der Aktenanalyse hat gegenüber der Befragung und

der Beobachtung zumindest den Vorteil, daß zwischen dem



- 106

Forschungssubjekt und dem Forschungsobjekt keine kommuni¬

kative oder interaktive Beziehung nötig ist, aus der Ver¬

änderungen des Feldes resultieren und die Ergebnisse in

nicht abschätzbarer Weise verzerren können. Vergleiche zu

den Problemen und Fehlerquellen der einzelnen Methoden der

empirischen Sozialforschung: Atteslander, P., Methoden der

empirischen Sozialforschung, Berlin 1969; Friedrichs, J.,

Methoden empirischer Sozialforschung, Reinbek bei Hamburg
1973; Mayntz, R., Holm, K., Hübner, P., Einführung in die

Methoden der empirischen Soziologie, 2. Aufl., Opladen
1971; König, R., (Hg.), Grundlegende Methoden und Techni¬

ken der empirischen Sozialforschung, 1. Teil, Bände 2 und

3a, Stuttgart 1973.

4) Begriffsverwendung im Sinne von Berger, P., Luckmann, T.,
Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit -

Eine Theorie der Wissenssoziologie, Frankfurt a.M. 1969.

5) Vgl. dazu auch Bauer, H.G. et al, Forschung, S. 29 ff.

6) Brandt, A. von, Werkzeug des Historikers, 2. Aufl., Stutt¬

gart 1966.

7) Ein Beispiel für illegale Routinen, die so eingeschliffen
sind, daß ihre Illegalität von den Handelnden gar nicht

mehr bemerkt wird, gibt Kürzinger in seiner Untersuchung
über die polizeiliche Reaktion auf private Strafanzeigen,
wenn er feststellt, daß Polizeibeamte dazu tendieren, An¬

zeigen wegen Privatklagedelikten "abzuwimmeln", das heißt

entgegen der gesetzlichen Vorschrift von sich aus und oh¬

ne Einschaltung der Staatsanwaltschaft den Anzeigeerstatter
auf den Privatklageweg zu verweisen. Kürzinger, J., Priva¬

te Strafanzeigen und polizeiliche Reaktion, Habilitations¬

schrift, Freiburg 1976.

8) Zur Analyse der für die Strafverfolgung entscheidungsrele¬
vanten Kriterien vgl. Steffen, W., Analyse polizeilicher
Ermittlungstätigkeit aus der Sicht des späteren Strafver¬

fahrens, BKA Forschungsreihe Band 4, Wiesbaden 1976;

Blankenburg, E., Sessar, K., Steffen, W., Die Staatsanwalt¬

schaft im Prozess strafrechtlicher Sozialkontrolle, For¬

schungsprojekt des Max-Planck-Instituts für ausländisches

und internationales Strafrecht, Freiburg, Forschungsgruppe
Kriminologie (erscheint demnächst).

9) Die Erfassung dieser Variablen ergibt sich - mit Ausnahme

des Geschlechts - aus Erfordernissen der Strafverfolgung:
Das Alter ist wichtig für die Entscheidung darüber, ob

Jugendstrafrecht oder Erwachsenenstrafrecht angewendet
wird, die Nationalität des Tatverdächtigen kann wichtig
werden für die Entscheidung darüber, ob Dolmetscher zuzu¬

ziehen sind (und sich damit die Kosten des Verfahrens er¬

höhen) , der Beruf des Tatverdächtigen kann zur Bemessung
der Höhe einer eventuellen Geldstrafe von Bedeutung sein,
während die Sozialbeziehung zwischen dem Tatverdächtigen
und dem Geschädigten z.B. für das Delikt der Notzucht von

erheblicher Bedeutung ist - bei diesem Delikt wirkt sich

die Tatsache, ob sich Tatverdächtiger und Geschädigte kann~
ten oder nicht, deutlich in Richtung auf eine Einstellung
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bzw. eine Anklage des Verfahrens aus.

10) Vgl. zur Dunkelfeldproblematik die neueren Untersuchungen
von Schwind, H.-D., et al, Dunkelfeldforschung in Göttin¬

gen 1973/1974, Eine Opferbefragung zur Aufhellung des Dun¬

kelfeldes und zur Erforschung der Bestimmungsgründe für die

Unterlassung von Strafanzeigen, BKA-Forschungsreihe Bd. 2,

Wiesbaden 1975 und von Stephan, E., Die Stuttgarter Opfer¬

befragung - Eine kriminologisch-viktimologische Analyse
zur Erforschung des Dunkelfeldes unter besonderer Berück¬

sichtigung der Einstellung der Bevölkerung zur Kriminali¬

tät, BKA-Forschungsreihe Bd. 3, Wiesbaden 1976.

11) Popitz, H., Über die Praventivwirkung des Nichtwissens,

Tubingen 1968, S. 19.

12) Zu diesen drei Untersuchungen gehören die beiden bereits

zitierten von Steffen, W., Analyse, und Blankenburg, E.

et al, Die Staatsanwaltschaft, sowie eine noch laufende

Untersuchung von Sessar, K., Kriminalisierung und Krimina¬

lität vorsätzlicher Tötungen (Arbeitstitel). Die Ergebnis¬
se, die im folgenden berichtet werden, stammen im wesentli¬

chen aus der bereits abgeschlossenen Untersuchung von Stef¬

fen bzw. der kurz vor der Veröffentlichung stehenden Unter¬

suchung von Blankenburg et al, wahrend aus der Studie von

Sessar zu diesem Zeitpunkt nur em kleiner Teil der Ergeb¬
nisse bereits zur Verfugung steht.

13) Vgl. zur Methode der fiktiven Falle Opp, K.D., Peuckert, R.,

Ideologie und Fakten in der Rechtssprechung
- Eine soziolo¬

gische Untersuchung über das Urteil im Strafprozeß, München

1971.

14) Zu den Faktoren, die Ausdruck der kriminellen Belastung
der Tat bzw. der Tatverdachtigen sind, zahlen: Hohe des

verursachten Schadens, bzw. bei der Notzucht Art und Aus¬

maß der Verletzung des Opfers; ob das Delikt alleme oder

in Gemeinschaft mit anderen begangen wurde (Tatgenossen¬
schaft) ; ob es sich um ein oder mehrere Delikte handelt

(Serientat); ob der Tatverdachtige vorbelastet ist oder

nicht.

15) Begriffsverstandnis im Sinne von Bohnsack, R., Handlungs¬
kompetenz und Jugendkriminalität, Neuwied 1973. Indikato¬

ren für die Handlungskompetenz, die sich den Strafakten ent¬

nehmen ließen, sind die Aussage*- und Gestandnisbereitschaft

des Tatverdachtigen und die Tatsache, ob er wahrend des Er-

mittlungs- oder Hauptverfahrens durch einen Rechtsbeistand

vertreten wird.

16) Mündliche oder telephonische Rucksprachen und Absprachen
zwischen den Instanzenvertretern, die keinen Eingang in

die Akten finden, sind bei den hier analysierten Delikten

so selten, daß sie statistisch - und erledigungspolitisch
- nicht ins Gewicht fallen.

17) Diese Ergebnisse bestätigt auch die Untersuchung von Gillig
zum Ladendiebstahl, der feststellt, daß sich das formelle

Programm teilweise auf eine entscheidungslegitimierende
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Darstellungsfunktion gegenüber der Außenwelt und übergeord¬
neten Rechtssystemen reduziert, da "die Staatsanwaltschaft

urteilsähnliche Entscheidungen fällt, dabei aber kaum über

gesicherte Kenntnisse vom Tathergang bzw. über die vielbe¬

schworenen "natürlichen" und "objektiven" Tatbestandsmerk¬

male verfügt. Gillig, V.K., Staatsanwaltschaftliche Ermitt¬

lungstätigkeit und staatsanwaltschaftliche Sanktionierungs¬
kriterien bei geringwertigen Ladendiebstahlsverfahren, in:

KrimJ Heft 3, 1976, S. 2o7.

18) Vgl. dazu die Darstellung der verschiedenen Ansätze des

labeling approach bei Rüther, W., Abweichendes Verhalten

und labeling approach, Köln 1975.


